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Diese Beobachtungen zeigen, dass neben Mundschleimhaut-Schäden, die auf
Vitamin A, Vitamin C (Ascorbinsäure) oder Nicotylamid (ein Vitamin der B-

Gruppe) ansprechen, auch noch eine Form existiert, die durch Lactoflavin (Vitamin
Bo) beeinflussbar ist. r.

Vergütung für die Erstellung der Äblieferungsbefehle
für das leihweise gefasste Kerpsmaterial

Ein Fourier hatte für diese Ablieferungsbefehle eine Mannschaftskontrolle im
Doppel, die Adressierung der Ablieferungsbefehle und die Adressierung der Cou-
verts auf Befehl seines Kp. Kdt. vorzunehmen und fragt uns nun an, ob es richtig
sei, dass für die hiefür aufgewendeten ca. 10 Arbeitsstunden keinerlei Entschädi-

gung ausgerichtet werden dürfe. Wunschgemäss äussern wir uns hiezu im „Fourier".
Die Erledigung solcher administrativen Arbeiten, welche mit der Funktion zu-

sammenhängen, wird grundsätzlich nicht entschädigt. So kann z. B. auch der Ein-
heitskommandant für die vielen Arbeitsstunden, welche er im Zivil seiner Einheit
opfern muss, und auch der Quartiermeister, für die Erledigung der mannigfachen
Korrespondenzen nach Dienstabschluss keine Entschädigung beanspruchen. Es ge-
hört zum Wesen der Milizarmee, dass solche Aufgaben vom Bürger und Soldaten
auch dann übernommen werden müssen, wenn er nicht im Dienste steht. Natur-
gemäss sind die dem Einzelnen obliegenden Belastungen ungleich und sind be-

stimmt durch die Funktion, die der Betreffende im Dienste ausübt.
Wenn die Übernahme solcher Arbeiten nach Dienstschiuss angesichts der

vielen Aktivdiensttage nicht immer gern erfolgt — man möchte auch ein-
mal Ruhe haben —, so dürfen wir uns doch einigen staatsbürgerlichen Über-
legungen nicht ganz verschliessen. Einmal erhebt Dienst an der Allgemeinheit den

Einzelnen aus dem Durchschnitt heraus. Dort, wo bekannt wird, was er zusätzlich
noch zu leisten hat, wird sich sein Ansehen vermehren, denn Arbeit wird in der
Schweiz immer geschätzt. Lassen wir uns auch nicht davon abhalten, daran zu
denken, dass wir schliesslich gerne einige Stunden opfern unter einem noch soliden
Dach, bei erträglichen Einschränkungen und gesicherten Verhältnissen.

Schlussendlich aber sei auch hier gesagt, dass der Fourier auch nach Be-

endigung des Aktivdienstes alles daran setzen soll, seine Stellung in der Flierarchie
der Armee verbessern zu helfen. Auch diese zivilen Arbeitsstunden werden einst
zählen, denn wir werden darauf hinweisen können, dass alle übrigen Unteroffiziere
freizeitlich ungleich weniger beansprucht werden als der Fourier und Rechnungs-
führer. W.

An all© Kameraden rechts und links
Offiziere, Unteroffiziere, So!daten, HD und FHD

Die Soldatenbühne „Bärentatze" hat unzähligen Wehrmännern erfrischende
Unterhaltung geboten und willkommene Abwechslung in den Dienstbetrieb ge-
bracht. Mit der Auflösung der Sektion „Heer und Haus" ist auch die Soldaten-
bühne „Bärentatze" zurückgetreten.
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